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Überweisung 
An der Sitzung des Einwohnerrates vom 3. November 2022 wurde das Postulat dem 
Stadtrat zur Berichterstattung überwiesen. 
 
 
Bericht 
Das Postulat fordert, dass in Kriens anstelle von Schottergärten künftig wieder vermehrt 
Gärten mit Grünflächen im Sinne der Förderung der Biodiversität und der Lebensraum-
vernetzung für Tiere und Pflanzen gestaltet werden - auch als Massnahmen zur Klimaan-
passung. Statt Gärten mit zunehmend unbegrünten Schotterflächen ohne Bepflanzung 
sollen in Kriens Gärten mit einer hohen Biodiversität und Lebensqualität gefördert wer-
den. 
 
Schottergärten sind aus stadtökologischen Gründen problematisch. Schottergärten sind 
oft monoton und leblos, haben keine ökologische Qualität, wirken sich negativ aufs 
Mikroklima aus und vermindern das Wohlbefinden (Erholung, Stressreduktion, Identifika-
tion) der Bevölkerung. Durch Schottergärten werden wertvolle Grünflächen und mit die-
sen Vernetzungs- und Biodiversitätsflächen im Siedlungsraum reduziert. Durch Schotter-
gärten verarmen unversiegelte Böden und werden Versickerungsflächen für 
Regenwasser verdrängt. Letzteres führt bei starken Niederschlagsereignissen zu Über-
schwemmungen und zur Überlastung des öffentlichen Entwässerungssystems bzw. zu 
höheren Kosten der gesamten Abwasserinfrastruktur. Schottergärten haben auf den ers-
ten Blick einzig den Vorteil, dass sie wenig Unterhaltsaufwand generieren. 
 
Gemäss Praktikumsarbeit «Schottergärten und Landschaft» von Evi Rothenbühler vom 
28. Februar 2017 in Bern sind Schottergärten nur eine Art, Gärten mit Steinen zu gestal-
ten. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, welche Gartengestaltungsarten mit 
Steinen welche Vor- und Nachteile haben: 
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Zusammenfassend wird deutlich, dass Schottergärten im Vergleich zu allen anderen Ar-
ten von Gartengestaltung mit Steinen am meisten Nachteile haben und die Pflegeleichtig-
keit der Schottergärten nur teilweise nachgewiesen ist. Wird nun die vermeintliche Pfle-
geleichtigkeit des Schottergartens den vielseitigen Ökosystemleistungen eines begrünten 
Gartens gegenübergestellt, ist nachvollziehbar, dass bepflanzte Gärten gegenüber den 
Schottergärten priorisiert und gefördert werden sollen. Hinsichtlich dem grundlegenden 
Ziel der nachhaltigen Entwicklung sollen auch künftige Generationen in der Lage sein, 
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von den Ökosystemleistungen von bepflanzten Gärten zu profitieren. Eine strukturell und 
artenspezifisch vielseitige, begrünte Aussenraumgestaltung fördert die Biodiversität, ver-
netzt den Lebensraum für Pflanzen und Tiere, schützt den Boden und bringt Ökosystem-
leistungen betreffend Klimaregulation (Abkühlung, CO2-Bindung, Feinstaubfilter, Re-
tention) Erosionsschutz, ästhetischem Wert und Erholung.  
 
Der Erfolg, eine nachhaltige Entwicklung des Siedlungsraums von Schottergärten hin zu 
mehr Natur zu erreichen, ist gemäss Evi Rothenbühler von verschiedenen Bedingungen 
abhängig.  

1. Es müssen die beteiligten Akteure identifiziert werden.  
2. Sowohl Akteure wie auch die breite Bevölkerung müssen über die ökologischen 

Nachteile von Schottergärten sowie die ökologischen aber auch ökonomischen 
Vorteile von naturnahen Flächen informiert werden. Eine Massnahme hat eine 
höhere Erfolgschance, eine bestimmte Entwicklung zu erreichen, wenn die zent-
ralen Akteure daran beteiligt sind und deren Interessen berücksichtigt werden.  

3. Die verantwortlichen Behörden müssen die Natur aktiv fördern und gegebenen-
falls mit Vorschriften einfordern. 

 
Gartengestaltung findet einerseits auf öffentlichen und andererseits auf privaten Grund-
stücken statt. Akteuren, die Massnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Aussen-
raumgestaltung ergreifen können, sind die öffentliche Hand, Fachverbände, Fachperso-
nen und Facility Managerinnen sowie Grundeigentümerschaften. 1 % der gesamten 
Landesfläche machen Privatgärten aus. Somit wird deutlich, dass deren Gestaltung mas-
sgebend ist für die gesamte Bevölkerung und somit aus stadtökologischer, kommunalpo-
litischer und gesundheitlicher Sicht nicht als reine Privatsache eingestuft werden darf.  
 
In unterschiedlichen Studien wurde Folgendes festgestellt:  

1. Das naturnahe Handeln in der Aussenraumgestaltung mehrerer Parteien in einer 
Nachbarschaft wird andere überzeugen und deren Praktiken wird von den ande-
ren übernommen.  

2. Werden die Vorteile der naturnahen Aussenraumgestaltung wahrgenommen und 
diese positiv beurteilt, wird das Handeln dementsprechend angepasst.  

3. Eine wahrgenommene Imagegewinn kann auch wirtschaftlich förderlich sein. 
4. Durch das Kennen ökologischen Handelns fühlt man sich dazu verpflichtet. 
5. Mit dem Erscheinungsbild der Aussenräume und dem damit verbundenen Image, 

kann Prestige gewonnen oder höhere Rendite erzielt werden (Gander 2015). So-
mit ist eine naturnahe Aussenraumgestaltung von Firmenarealen sowie öffentli-
chem Raum auch ein Standortfaktor, der wirtschaftlich interessant sein kann. 

 
Was macht die Stadt Kriens bis heute: 
Im öffentlichen Raum bestehen Grünflächen in Pärken, Schulhausumgebungen sowie auf 
öffentlichen Plätzen und im Strassenbereich. Schottergärten waren für die Stadt Kriens 
insbesondere für den Werkunterhalt, der u.a. für den Unterhalt der Grünflächen zuständig 
ist, selten eine Option. Die Stadt Kriens fördert schon seit über zehn Jahre extensive 
Grünräume (z.B. Friedhof Anderallmend) und schaut zukünftig noch vermehrt darauf, 
dass die Grünflächen klimaangepasst gestaltet und bewirtschaftet werden sowie zusätzli-
che Grünfläche durch Entsiegelung geschaffen werden. Ab 2022 bis 2024 läuft ein kanto-
nales Förderprojekt zur Biodiversität. Im Rahmen dieses Projektes werden Grünflächen 
sowie Gehölzeelemente einzelner Schulhausanlagen (u.a. Meiersmatt, Kuonimatt, Feld-
mühle) ökologisch aufgewertet und bestehende, asphaltierte Flächen entsiegelt. Langfris-
tig werden im Planungsbericht Klima und Energie, Teil 2, Klimaanpassungmassnahmen 
erarbeitet. Die Massnahmen sind einerseits räumlich und andererseits prozessual (ge-
setzliche Grundlagen im Rahmen der Ortsplanungsrevision schaffen für Auflagen im Be-
willigungsverfahren, konsequente Baukontrolle). Die Umsetzung der Massnahmen dieses 
Planungsberichtes findet ab dem Jahr 2024 statt.  
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Schlussfolgerungen 
Die Entwicklung des vom Postulanten aufgegriffenen Themas ist in Gange. Viele Akteure 
u.a. auch die Stadt Kriens befassen sich damit. Einzelne Massnahmen sind schon umge-
setzt. Das Verhindern von Schottergärten kann durch weitere Massnahmen intensiviert 
werden. Insbesondere werden das im Rahmen der Ortsplanungsrevision geplante Verbot 
von Schottergärten, bewusstes, vorbildliches Handeln der Stadtverwaltung sowie Infor-
mationsmedien und Austauschforen als Netzwerk für die Bevölkerung die Biodiversität in 
der Aussenraumgestaltung fördern.  
 
 
Erledigung 
Nachdem der Gegenstand des Postulats im Kompetenzbereich des Stadtrates liegt, gilt 
es mit diesem Bericht als erledigt. 
 
 

 

 

Kriens, 26. April 2023 
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